
LFVB – Martin Kochloefl, Kellerstr. 22, 84036 Landshut

An alle
LFVB Clubs, bayerische BDFA Einzelmitglieder
die LFVB Vorstandschaft, den LFVB Beirat
sowie an den LFVB Ehrenpräsidenten Herrn Frank Frese

Landshut, 30. Juli 2001

Einladung
zur Jahreshauptversammlung (Mitgliederversammlung)

des Landesverbandes Film + Video Bayern e.V.

Termin: Sonntag, 14. Oktober 2001
Beginn: 9:30 Uhr, Ende gegen 13:00 Uhr
Ort: Hotel Gasthof Groitl

St.-Michaels-Platz 2, 93073 Neutraubling, Tel. 09401-9227-0

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Vollmachten
3. Beschlußfassung über Tagesordnung
4. Verabschiedung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 15.10.2000
5. Bericht des 1. Vorsitzenden
6. Bericht des Schatzmeisters
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Berichte der Regionsleiter und Referatsleiter
9. Allgemeine Diskussion zu den vorgenannten Punkten
10.Entlastung des Vorstandes und der Vorstandschaft
11.Beitragserhöhung BDFA

- Diskussion und Abstimmung
12.Beitragserhöhung LFVB

- Diskussion und Abstimmung über den Antrag der LFVB Vorstandschaft und des
Film- und Videoclub 88 Nürnberg/Fürth

13.Beratung und Festsetzung des Haushaltsplanes 2001/2002
14.Satzungsändernde Anträge

- Antrag vom Vorstand des LFVB zur Änderung von §13 Punkt 4
- Diskussion und Abstimmung über den Antrag

15.Allgemeine Anträge
- Anträge von Peter Skodawessely zur Änderung der BAF Richtlinien
- Diskussion über die Anträge und Abstimmung

16.Bayerische Film- und Videofestspiele
- Bericht über aktuellen Stand der BAF 2002
- Vorschau auf BAF 2003, Festlegung des Austragungsortes

17.DAFF 2002 in Ingolstadt
18.UNICA 2004 in Veitshöchheim
19.Verschiedenes

Gemäß gültiger Satzung vom 15.10.95 sind laut §13, Absatz 6 Anträge von Clubs an die
Mitgliederversammlung 4 Wochen vorher schriftlich beim LFVB Vorstand einzureichen.
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Satzungsändernde Anträge sind gemäß §15, Absatz 2 mindestens vier Wochen vor der
Mitgliederversammlung, also bis spätestens 15.9.2001 schriftlich an den 1. Vorsitzenden des
LFVB zu richten. Erteilte Vollmachten für den Fall der Nichtteilnahme (§13, Absatz 5) müssen
dem Schriftführer zu Versammlungsbeginn in schriftlicher Form vorliegen.

Weitere Einzelheiten zur Clubleitertagung und Jahrehauptversammlung der LFVB finden Sie
auf einem gesonderten Blatt. Wir freuen uns auf eine möglichst vollzählige Teilnahme aller
Bayerischen Clubs an allen Veranstaltungen.

Mit den besten Grüßen im Namen des LFVB Vorstandes
Ihr

Martin Kochloefl
1. Vorsitzender 
Landesverband Film + Video Bayern e.V.
www.lfvb.de


